
Anlage 1 zu VO/1873/15 

Vierte Satzung zur Änderung der Betriebssatzung für die Alten- und Altenpflegeheime der 
Stadt Wuppertal vom: 
 

Aufgrund der §§ 7, 41 Abs. 1 Satz 2, 107 und 114 der Gemeindeordnung für das Land 

Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. 

NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 25.06.2015 (GV. NRW. S. 496), in 

Verbindung mit der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO) in 

der Fassung der Bekanntmachung vom 16.11.2004 (GV. NRW. S. 644), zuletzt geändert durch 

Verordnung vom 13.08.2012 (GV. NRW. S. 296), hat der Rat der Stadt Wuppertal in seiner 

Sitzung am                          folgende Satzung beschlossen: 

 

 

 

 I. 

 

Die Betriebssatzung der Alten- und Altenpflegeheime der Stadt Wuppertal vom 03.07.2005 

wird wie folgt geändert: 

 

 

1. An § 3 Abs. 4 wird der Satz „Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln der 

Körperschaft.“ angehängt. 

 

2. In § 3 wird nach Abs. 5 ein neuer Abs. 6 eingefügt und erhält folgende Fassung: 

 

„(6) Die Stadt Wuppertal erhält bei Auflösung oder Aufhebung der Körperschaft oder bei 

Wegfall steuerbegünstigter Zwecke nicht mehr als ihre eingezahlten Kapitalanteile und 

den gemeinen Wert ihrer geleisteten Sacheinlagen zurück.“ 

 

3. Der bisherige  § 3 Abs. 6 wird Abs. 7 und erhält folgende Fassung: 

 

„(7) Bei Auflösung oder Aufhebung der Alten- und Altenpflegeheime der Stadt Wuppertal 

oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke ist das Vermögen, soweit es die eingezahlten 

Kapitalanteile der Mitglieder und den gemeinen Wert der von den Mitgliedern geleisteten 

Sacheinlagen übersteigt, unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige, mildtätige 

oder kirchliche Zwecke zu verwenden.“ 

 

 

 

II. 

 

Die vorstehende Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 


